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Entwurf eines Gesetzes zur Harmonisierung der Verzugsfolgen im
Wohnungsmietrecht
- Antrag des Landes Brandenburg -

Drucksache: 124/14

I. Zum Inhalt des Gesetzentwurfs

Mit dem Gesetzentwurf möchte das antragstellende Land den gesetzlichen
Kündigungsschutz der Mieterinnen und Mieter bei Mietzahlungsrückständen
insofern harmonisieren, dass besondere Schutzvorschriften sowohl bei einer
fristlosen als auch bei einer ordentlichen Kündigung Anwendung finden.

Nach derzeitiger Rechtslage können Vermieterinnen beziehungsweise Vermie-
ter Mieterinnen und Mietern bei Zahlungsverzug wahlweise eine fristlose oder
eine ordentliche Kündigung erklären oder beide hilfsweise miteinander kombi-
nieren. Lediglich bei der fristlosen Kündigung gelten jedoch die Schutzvor-
schriften des § 543 Absatz 2 Satz 2 BGB und des § 569 Absatz 3 BGB.

§ 543 Absatz 2 Satz 2 BGB enthält einen Kündigungsausschlussgrund für den
Fall, dass die Mieterin und der Mieter den Zahlungsrückstand vor dem Zugang
der Kündigung behebt. § 569 Absatz 3 Nummer 1 Satz 1 BGB verlangt für die
Wirksamkeit einer fristlosen Kündigung einen Mindestbetrag, mit dem Miete-
rinnen und Mieter in Zahlungsrückstand sein müssen. Außerdem enthält die
Vorschrift in Nummer 2 Satz 1 eine Schonfristregelung, wonach die Kündigung
unwirksam wird, wenn die Mieterin oder der Mieter seiner Zahlungspflicht bin-
nen zwei Monaten nach Rechtshängigkeit des Räumungsanspruchs vollständig
nachkommt. Darüber hinaus gewährt § 569 Absatz 3 Nummer 3 BGB eine
Kündigungssperrfrist von zwei Monaten, die Mieterinnen und Mieter davor
schützt, bei einem laufenden Prozesses über die Berechtigung einer Mieterhö-
hung im Falle des Unterliegens wegen Zahlungsverzug sofort gekündigt zu
werden.

Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung ist keine der Schutzvorschriften auf
die ordentliche Kündigung analog anwendbar. Dies führt nach Ansicht des an-
tragstellenden Landes zu Wertungswidersprüchen. Zumal die außerordentliche
Kündigung eine gravierendere Pflichtverletzung voraussetze als die ordentliche
Kündigung und sich Mieterinnen und Mieter bei jeder Kündigung erheblichen
persönlichen und finanziellen Einschnitten ausgesetzt sehen. Die aus sozialen
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Gründen geschaffenen Schutzvorschriften müssten deshalb bei der fristlosen
und ordentlichen Kündigung gleichermaßen gelten. Dies soll durch einen ent-
sprechenden Verweis in § 573 BGB sicher gestellt werden.

II. Empfehlungen der Ausschüsse

Ausschussberatungen haben noch nicht stattgefunden. Das antragstellende Land
hat gebeten, den Gesetzentwurf gemäß § 36 Absatz 2 GO BR in die Tagesord-
nung der 921. Sitzung des Bundesrates am 11. April 2014 aufzunehmen und
den Ausschüssen zur Beratung zuzuweisen.


